
Gemeindevertretung Bergholz
Die Bürgermeisterin

PROTOKOLL
Sitzung der Gemeindevertretung Bergholz

Sitzungstermin:

Siteungsbeginn:

Sitzungsende:

Ort, Raum:

Mittwoch, 03.09.2025

19:00 Uhr

21:00 Uhr

Gemeindezentrum Bergholz

Anwesende:
Frau Kathleen Paul

Frau Mandy Hartwig

Herr Christoph Kersten
Herr Matthias Kirchner

Frau Kerstin Werth

Abwesende:
Herr Detlef Zgonine

Schriftführuna:
Frau Peggy Schröder-Sanow

entschuldigt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der Anwe-
senheit und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

3 Bestätigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der Sitzung der Gemeinde-
Vertretung vom 18.06.2025

4 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

5 Vorstellung Projekt Solarfirma green vision "Freiflächen-Photovoltaik-Anlage südlich
der Ortslage Bergholz"

6 Ausbau Weg Nr. 3 "Caselow bis Forsthaus" im BOV Bergholz
Bereitstellung der Eigenmittel
Vorlage: BV/04-2025-475

7 Bericht der Bürgermeisterin

8 Einwohnerfragestunde
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9 Beschluss über die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Ge-
meinde Bergholz
Vorlage: BV/04-2025-472

10 Beschluss über die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung
über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Bergholz
Vorlage: BV/04-2025-473

11 Annahme Spenden 2025
Vorlage: BV/04-2025-470

12 Vergabeverfahren
Erneuerung der Leuchtenköpfe
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
Vorlage: BV/04-2025-471

13 Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreter

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der An-
Wesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Bürgermeisterin begrüßt die Anwesenden, stellt die form- und fristgerechte Ladung so-
wie die Beschlussfähigkeit mit fünf anwesenden Gemeindevertretern (inklusive Bürgermeis-
terin) fest.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Die Bürgermeisterin teilt mit, dass die Vertreter der Solarfirma green vision heute nicht an
der Sitzung teilnehmen können, sie haben sich entschuldigt.

Frau Paul beantragt die Aufnahme eines zusätzlichen TOP im öffentlichen Teil, Beschluss-
vorläge BV/04-2025-475 „Ausbau Weg Nr. 3 Caselow bis Forsthaus im BOV Bergholz - Be-
reitstellung der Eigenmittel" als TOP 6.
Die nachfolgenden TOP verschieben sich entsprechend.

Die geänderte Tagesordnung wird zur Abstimmung gebracht.

Enthaltungen: 0
Abstimmuncisergebnis:
Ja: 5 Nein: 0

zu 3 Bestätigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der Sitzung der Gemein-
devertretung vom 18.06.2025

Der öffentliche Teil des Protokolls vom 18.05.2025 wird besprochen.
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Es gibt keine Änderungen oder Ergänzungen.
Das Protokoll wird zur Abstimmung gebracht.

Abstimmunaseraebnis:
Ja: 5 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 4 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Frau Paul gibt die im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse der Sitzung vom
18.06.2025 bekannt:

BV/04-2025-468

einstimmig beschlossen

BV/04-2025-469

mehrheitlich beschlossen

Erteilung gem. Einvernehmen
Umbau und Sanierung vorh. Wohnhaus

Erteilung gem. Einvernehmen
Errichtung eines Umspannwerkes

zu 5 Vorstellung Projekt Solarfirma green vision "Freiflächen-Photovoltaik-Anlage südlich
der Ortslage Bergholz"

entfällt

zu 6 Ausbau Weg Nr. 3 "Caselow bis Forsthaus" im BOV Bergholz
Bereitstellung der Eigenmittel
Vorlage: BV/04-2025-475

Sachverhalt:
Die Gemeinde Bergholz plant im Rahmen der Flurneuordnung (BOV) den Weg Nr. 3, Case-
low bis Forsthaus, grundhaft auszubauen. Der Weg M 3 ist Bestandteil des genehmigten
Maßnahmeplanes II im Flurneuordnungsverfahren.
Bei StALU Vorpommern wird im Jahr 2025 ein entsprechender Antrag auf Zuwendung ge-
stellt. Die Kostenschätzung wurde jährlich vom Amt Löcknitz-Penkun, Bauamt, angepasst.
Die Beschlussvorlage erfolgt als Tischvortage zur Gemeindevertretersitzung, da die o.g.
Maßnahme unverzüglich beantragt werden muss.
Das StALU hat diesbezüglich mit der Bürgermeisterin Frau Paul, am 01.09.2025, die Maß-
nähme besprochen.

Finanzielle Auswirkungen:
Geschätzte Gesamtkosten:
-davon beantragte Zuwendung, 80%:
-davon Eigenmittel Gemeinde:

930.028,98 €
744.023,18 €
186.005,80 €

Der erforderliche Eigenanteil ist nur durch die Aufnahme eines Investitionskredites gesichert.
Diese Kreditaufnahme bedarf einer Zustimmung durch die Rechtsaufsichtsbehörde des
Landkreises V-G im Zuge der Genehmigung der Haushaltsjahre 2026/27.

S 1/04-04-2025-62 Seite: 3/7



Diskussion:
> Frau Paul hat zwecks Finanzierung des Eigenanteils mit Frau Melech, Kämmerin des

Amtes, Rücksprache gehalten
> Kreditwürdigkeit der Gemeinde ist fragwürdig
> die Gemeindevertreter sind der Meinung, dass der Eigenanteil nicht aufgebracht wer-

den kann

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bergholz stimmt dem Ausbau des Weges Nr. 3 zu und stellt den Ei-
genanteil, wie unter finanzielle Auswirkungen beschrieben, in den Haushalt ein.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 0 Nein: 3 Enthaltungen: 2

Somit ist die Beschlussvorlage abgelehnt.

zu 7 Bericht der Bürgermeisterin

Frau Paul informiert:

> Die L286 wird im Oktober aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt. Dann ist mit einem
höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen.

> Im November soll in der Gemeinde wieder ein Arbeitseinsatz stattfinden.

zu 8 Einwohnerfragestunde

Es gibt keine Anfragen.

zu 9 Beschluss über die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Ge-
meinde Bergholz
Vorlage: BV/04-2025-472

Sachy erhalt:
Vorgeschlagen wurde von der Gemeindevertretung, die Satzung vom 06.07.2022 in einzel-
nen Punkten zu überarbeiten.
Die Änderung wurden gekennzeichnet. Aufgrund von Änderungen in mehreren Paragraphen
wurde die Satzung neu aufgestellt und auf eine Erste Änderung zur Satzung verzichtet.
Änderungen wurden vorgenommen in den §§ 3, 4, 9,12 und 19.
Vorgeschlagen wird, der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen zuzustimmen.
Die Satzung vom 06.07.2022 tritt mit Beschlussfassung und öffentlicher Bekanntmachung
dieser Satzung außer Kraft.

Finanzielle Auswirkuiiflen:
keine
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DiskussLon:
> Seite 4 Baumbestattung in Caselow - dies soll auch in Bergholz umgesetzt werden
> Bergholz:

o 3 Bäume
o 1 x Erde mit Platte

o 1 x Urne anonym
o 1 x Urne mit Platte

> Caselow:

o 4 Bäume, 2 sollen vorerst genutzt werden
o 1 x Urne mit Platte
o 1 x Urne anonym

> Baumbestattungen § 12 Abs. 4 Punkt d)
o Grundplatte + Kissen mit Stütze
o Grundplatte 0,60 m x 0,60 m
o max. Kissenstein 0,25 m

o aufnehmen: §9 Abs. 1 e) Baumbestattungen im OT Caselow anonym

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
mit Änderungen der Gemeinde Bergholz.

Abstimmunflsemebnis:
Ja: 5 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 10 Beschluss über die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung
über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Bergholz
Vorlage: BV/04-2025-473

Sachverhalt:
In der Gemeinde Bergholz wurde die Möglichkeit der Baumbestattungen geschaffen
(2 Bäume a. 8 Urnen).
Dafür wird eine Gebühr in Höhe von 800,00 € vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:
Einnahmen beim Produkt Friedhofswesen

Diskussion:
> Punkt 4.1 Änderung Gebühr Urnengemeinschaftsgrab: „Die Kosten für die Tafel wer-

den entsprechend der gültigen Gebühren auf die Angehörigen umgelegt"
> Baumbestattungen nicht nur in Caselow sondern auch in Bergholz
> Ergänzung 4.3 Baumbestattungen Caselow anonym 800,00 €

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung
zur Satzung mit Änderungen über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde
Bergholz.

Abstimmunflsergebnis:
Ja: 5 Nein: 0 Enthaltungen: 0
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zu 11 Annahme Spenden 2025
Vorlage: BV/04-2025-470

Sachverhalt:
Folgende Spenden sind für die Gemeinde Bergholz eingegangen:
Zahlungs-
eingang

Zuwendungsgeber Zuwendungs-
höhe

Zuwendungszweck

06.06.2025 BBB
Bergholzer Blues Band

300,00 € Kultur

04.07.2025 AD Bergholz GmbH 16.074,88 € Freiwillige Feuerwehr
TSF-W

Die Spenden sind zweckgebunden und sollen für die oben genannten Bereiche in der Ge-
meinde Bergholz genutzt werden.
Somit sind die Spenden gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 12 Abgabenordnung gemeinnützig
und spendenfähig.
Laut § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung MV muss die Gemeindevertretung über die Annahme
entscheiden.

Diskussion:
keine

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Bergholz beschließt die Annahme der eingegangenen Spenden in
Höhe von insgesamt 16.374,88 € gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 5 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 12 Vergabeverfahren
Erneuerung der Leuchtenköpfe
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
Vorlage: BV/04-2025-471

Sachverhalt:
Die Gemeinde Bergholz muss die Mastaufsatzleuchten (Leuchtenköpfe)
der Straßenlaternen erneuern. Im Laufe der Zeit sind die meisten Leuchten altersbedingt
ausgefallen und funktionieren nicht mehr.
Im ganzen Dorf sollen daher die Leuchtenköpfe erneuert werden, die bestehenden Masten
können weiterhin verwendet werden. Insgesamt werden 65 Leuchten erneuert.
Im Vergabeverfahren muss die Maßnahme ausgeschrieben werden, der wirtschaftlichste
Bieter des Verfahrens erhält den Zuschlag zum Auftrag.
Zur Kostenschätzung wurde eine Infoangebot eingeholt, die Kosten belaufen sich auf ca.
15.000 € (brutto).

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel zur Maßnahme sind im Haushalt der Gemeinde Bergholz für 2025 bei
Straßenunterhaltung mit 10.000 € eingestellt.
Als finanzielle Deckungsquelle werden zusätzlich die Finanzmittel der Infrastrukturpauschale
nach FAG M-V herangezogen, mit 7.000 €. Die Finanzierung ist folglich gesichert.
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Diskussion:
keine

Beschluss:
Gemäß § 22 Abs. 4a KV M-V beschließt die Gemeindevertretung Bergholz auf der heutigen
Sitzung das Vergabeverfahren zur Erneuerung der Leuchtenköpfe durchzuführen. Der wirt-
schaftlichste Bieter des Vergabeverfahrens erhält den Zuschlag.

Abstimmungserciebnis:
Ja: 5 Nein: 0 Enthaltungen: 0

zu 13 Mitteilungen und Anfragen der Gemeindevertreter

Keine Mitteilungen oder Anfragen der Gemeindevertreter.

Frau Paul beendet den öffentlichen Teil der Sitzung und stellt die Nichtöffentlichkeit
her.

s^

).s^c-\-s&<\
Frau Peggy Schröder-Sanow

Schriftführung
Vorsitz

^(ttfc&A ^OLJl
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